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fahr laufen, im therapeutischen Gespräch über eigene 
Straftaten berichten zu müssen, so steht auch bei 
diesen Einrichtungen die Vertraulichkeit und deren 
Zusicherung als unabdingbare Voraussetzung für die 
therapeutische Arbeit jedenfalls solange außer Frage, 
als sich das Opfer nicht selbst zu einem strafgericht­
lichen Vorgehen gegen den Tater entschließt. 

Diesen von Art. 2 Abs. 1 i.Vm. Art. 1 Abs. 1 GG 
und dem Sozialstaatsprinzip verfassungsrechtlich ab­
gesicherten Belangen an der Geheimhaltung be­
stimmter Tatsachen steht der Zeugniszwang als Vor­
aussetzung einer wirksamen Strafrechtspflege, die ih­
rerseits wiederum im Rechtsstaatsprinzip verankert 
ist, gegenüber. Insoweit sind Art und Schwere der in 
Frage stehenden Straftat, die Höhe der zu erwanen­
den Strafe und das Vorhandensein anderer Aufklä­
rungsmöglichkeiten zu berücksichtigen (BVerfG JZ 
1973, 780, 781). Nun ist aber aufgrund der sehr 
vagen Angaben der Mutter der Geschädigten gegen­
über der Beschwerdeführerin bisher noch nicht ein­
mal klar, ob die behauptete Tat rechtlich als sexuelle 

ötigung oder Vergewaltigung zu qualifizieren ist. 
Nur eine Vergewaltigung wäre - wegen der Verjäh­
rungsfristen - noch verfolgbar. Selbst wenn es tat­
sächlich zu einer Vergewaltigung der damals sieben­
jährigen Geschädigten gekommen sein sollte, wäre 
bei vorsichtiger Wertung - die Tatmodalitäten sind 
nicht bekannt - angesichts des Zeitablaufs mögli­
cherweise nur mit einer Bewährungsstrafe zu rech­
nen. Auch ist der Tatverdächtige offensichtlich weder 
vor noch nach der behaupteten Tat mit Sexualdelik­
ten in Erscheinung getreten, so daß auch spezialprä­
ventiven Überlegungen kein überragendes Gewicht 
zukommt. Schließlich ist nicht ersichtlich, ob die 
Ermittlungsbehörden alle Möglichkeiten, die Ge­
schädigte auf anderem Wege zu ermitteln, bereits 
ausgeschöpft haben. 

Die Abwägung der gegensätzlichen Belange er­
gibt sich unter Berücksichtigung der vom Bundesver­
fassungsgericht vorgegebenen Bewertungsmaßstäbe, 
daß der Beschwerdeführerin in diesem Fall ein Recht 
zur Verweigerung der Aussage über im Beratungsge­
spräch erlangte Informationen aus der Privatsphäre 
ihrer Klientin und in der Folge auch deren Tochter 
zusteht. Die Aussageverweigerung der Beschwerde­
führerin durfte deshalb nicht mit Ordnungsmitteln 
geahndet werden. Der Beschluß des Amtsgerichts 
war aufzuheben. 

Mitgeteilt von Dagmar Oberlies, Frankfurt 
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Urteil 
LG Frankfurt/Main, §§ 823 I BGB, § 823 
II BGB i.Vm. 186, 187 StGB, 847 i.Vm. 
823 I BGB 
Kein Anspruch auf Widerruf 

Eine im engsten Freundeskreis getätigte Außerung 
zum Vorwurf des sexuellen Mißbrauchs begründet kei­
nen Anspruch auf Widerruf 
Urteil des LG Frankfurt/Main vom 6.3.1997 - 2/23 0 451/96-

Aus dem Sachverhalt: 
Die Kläger sind verheiratet und Eltern zweier Kinder, wobei 

das zweite Kind erst wenige Monate alt ist. Die Beklagte, von 
Beruf Krankenschwester, ist die Adoptivmutter eines vierjährigen 
Mädchens. 

Der Kläger zu 1) und die Beklagte lernten sich anläßlich einer 
Auslandsvorbereitung für Tätigkeiten im deutschen Entwick­
lungshilfedienst kennen. Nachdem die Beklagte im Sommer 1993 
in Begleitung ihrer Adoptivtochter nach Deutschland zurück­
kam, entwickelte sich zwischen den Parteien eine nahe Bekannt­
schaft. 

Am 24.5.1996 kam es zwischen der Klägerin zu 2) und der 
Beklagten auf deren Veranlassung zu einem Gespräch in einem 
Lokal. Der genaue Inhalt des Gespräches ist zwischen den Parteien 
streitig. 

Am 25.5.1996 erreichte den Kläger zu 1) ein Brief der 
Beklagten folgenden Wortlauts: 

,,Hallo K. 
ich wähle diesen Weg, mich mitzuteilen, weil es mir nicht möglich 
ist, dies vis a vis zu tun. Ich habe lange darüber nachgedacht, und 
es fallt mir nach wie vor sehr schwer, Dir folgendes zu sagen: 
Am 31.3. hat T. mir etwas erzählt, das mich sehr irritiert hat. Ich 
zmere: 
,Mamma, ich möchte mal wieder zu K., er faßt dann meine 
Scheide an und ich darf seinen Pimmel anfassen, und dann 
brummt er.' 
Ich war zwar über diese Aussage geschockt, habe es dann aber 
verdrängt und im Grunde nicht zugelassen. 
Am 5. Mai wiederholte sie, ich zitiere: ,Wenn K. und ich kuscheln, 
faßt er meine Scheide an, und ich fasse seinen Penis an. Das 
machen wir immer so.' Daraufhin ah ich mich gezwungen, bei 
,Wildwasser e.V.' um ein Beratungsgespräch zu bitten. Die zu­
ständige Person sagte mir, daß ich meine Tochter ernst nehmen 
muß und hat mir geraten, Euch die Aussa~n von T. mitzuteilen. 
Ich bin zuriefst erschüttert und wünsche mir, dies alles wäre nicht 
geschehen." 

Der Kläger zu 1) beantragt, 
Die Beklagte zu verurteilen, ihm und der Klägerin zu 2) 

gegenüber die folgende Behauptung als falsch in einem an sie 
gerichteten Schriftstück zu widerrufen: 

„Der Kläger zu 1) habe die Tochter der Beklagten an ihrer 
Scheide angefaßt und sie habe seinen Pimmel bzw. Penis angefaßt. 
Das sei mehrfach geschehen", 

hilfsweise hierzu 
die Beklagte zu verurteilen, sich ihm und der Klägerin zu 2) 

gegenüber von den angeblichen Erklärungen der Tochter der 
Beklagten zu distanzieren. 

Die Klägerin zu 2) beantragt, 
die Beklagte zu verurteilen, an sie ein Schmerzensgeld in 

angemessener Höhe zu zahlen. 
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